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§ 216 StGB: "Ausdrückliches und ernstliches Verlangen" durch konkludentes Handeln?!    
Von Hans-Uwe Scharnweber

Der § 216 StGB steht, mindestens seit in den Niederlanden und, die niederländische Regelung aufgreifend, auch in Belgien die aktive Sterbehilfe durch Ärzte auf ausdrückliches und ernstliches Verlangen eines Patienten hin unter bestimmten Voraussetzungen straffrei ist, auch in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur im Fokus der strafrechtlichen Forschung und Diskussion; spätestens jedoch ist die Fachdiskussion nicht mehr abgeebbt, seit auch hier einige Strafrechtler seine Abschaffung forderten und weiterhin fordern. Dafür werden unterschiedliche Gründe angeführt. So wird diese Forderung z.B. aus dem Gedanken der Privatautonomie heraus erhoben. Aus der daraus abgeleiteten Verfügungsmacht über das eigene Leben wird geschlussfolgert, dass es wegen der die Tat überhaupt erst auslösenden Mitwirkung des Rechtsgutsträgers als »Quasi-Anstifter«, ohne dessen Tatbeitrag eine solche Tat gar nicht in Angriff genommen worden wäre, kein wirkliches »Opfer« gebe, das Unrecht erleiden müsse.
Darüber hinaus wird sogar die öffentliche Diskussion um den § 216 StGB durch besondere Vorkommnisse immer mal wieder angestoßen.    
Seit einiger Zeit ist dieser Paragraph auch der juristisch nicht vorgebildeten Öffentlichkeit durch besondere oder durch die Massenmedien als solche herausgestellte Vorkommnisse ins Bewusstsein gehoben worden. 
Das geschah zuletzt insbesondere durch den Fall des von den Massenmedien der ganzen Welt so benannten "Kannibalen von Rotenburg", der wegen eines Verbrechens aus § 211 StGB Mord zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. In diesem Strafrechtsfall ging und geht es letztlich darum, ob der "Kannibale" für diesen Fall einer unbezweifelbar einverständlichen Tötung – und dieses Moment der Einverständlichkeit des »Opfers« mit seiner Tötung ist das allein den Tatbestand des § 216 StGB Kennzeichnende, ihn von den anderen Tatbeständen der Tötungsdelikte Abhebende und Abgrenzende - aus dem falschen Delikt heraus verurteilt wurde. 
Das Verfassungsrecht kommt deshalb zum Tragen, weil jede falsch verhängte, den Verurteilten belastende Strafe einen erheblichen Grundrechtseingriff darstellt. 
Nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens vor den ordentlichen Gerichten hat nunmehr das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zu klären, ob das (zunächst) rechtskräftig gegen den "Kannibalen" ergangene Urteil aus § 211 StGB Mord unter Grundrechtsverstoß und damit gegen Verfassungsgrundsätze zustandegekommen ist. Hat nicht vielmehr statt der ergangenen lebenslänglichen Verurteilung wegen des Verbrechens des Mordes eine den "Kannibalen" privilegierende Verurteilung aus dem Vergehen des § 216 StGB Tötung auf Verlangen mit einer Strafdrohung von (im Vergleich zur erkannten lebenslänglichen Strafe: "nur") sechs Monaten bis zu fünf Jahren Haft heraus zu erfolgen? Muss das (zunächst) rechtskräftig ergangene Urteil "lebenslänglich" wegen eines Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz und den aus dem in den Artikeln 20 und 28 I Grundgesetz verankerten Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten und daher verfassungsrechtlich abgesicherten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz mit seinem daraus sich ergebenden Übermaßverbot für jeden staatlichen (insbesondere Grundrechts-)Eingriff aufgehoben werden? Das ist eine der Fragen, die zurzeit das BVerfG beschäftigt und worüber der Autor eine Arbeit
 verfasst hat, aus der im Vorgriff auf das Erscheinen schon einmal der dort als obiter dictum angesprochene, hier aber titelgebend verwendete Gedanke zur Diskussion gestellt wird. 
Auch durch das Handeln des ehemaligen Hamburger Justizsenators Kusch, der – wie Jahrzehnte vor ihm 1985 der damalige »Medienarzt« Hackethal – einer sterbewilligen Frau Gift zur Selbsttötung überlassen und sich damit nicht strafbar gemacht hatte, erlangte der die Tötung auf Verlangen unter Strafe stellende § 216 StGB erneutes Medieninteresse, weil die »publizierende Volksseele« der Skandalpresse nach einer Möglichkeit einer irgendwie gearteten Bestrafung des von ihr so herausgestellten Skandalons suchte; der Unterschied zwischen den Fällen Hackethal und Kusch lag nicht im hinsichtlich der Selbsttötung erfolgten straflosen Vorgehen der das Gift jeweils vermittelnden Person: der jeweiligen Sterbewilligen wurde beide Male Gift nur bereitgestellt, das die dann in Abwesenheit des Giftbeschaffers alleine einzunehmen hatte, was dann hinsichtlich der Tötung als strafjuristische Konsequenz nur als eine Beihilfe zur Selbsttötung gewertet werden kann; und da die Haupttat des Suizides nach deutschem Recht straffrei ist, kann eine Unterstützungshandlung zu strafloser Haupttat nicht strafbar sein – was z.B. im angelsächsischen Rechtskreis auf jeden Fall hinsichtlich vollendeter Selbsttötung früher anders gesehen wurde. 
Der Unterschied zwischen den beiden Fällen, dem des Mediziners Hacketal und dem des Juristen Kusch, lag im Grund für den geäußerten Sterbewunsch der jeweiligen Frau: Prof. Hackethal besorgte seiner an unheilbarem Gesichtskrebs mit durch kein Medikament unterdrückbaren Schmerzen leidenden Patientin nach diversen Operationen, die nicht mehr hatten lindern, geschweige denn hatten helfen können, Zyankali zur eigenverantworteten Tötung.  Kusch hingegen besorgte einer Frau einen Medikamentenmix aus einem Malaria- und einem Beruhigungsmittel, weil die Frau "Lieber Gift als Pflegeheim" (Morgenpost 01.07.08) wählen wollte – und auch gewählt hat; die hatte wohl nicht das richtige Altenheim mit »kundenorientiert innovativem Freizeitangebot« gefunden; z.B: "Mit Pflegeheim in den Erotikklub" (Hamburger Abendblatt 15.08.08). 
Im Fall Hackethal hatte die durch die Presse in Anspruch genommene Volksseele das Handeln des Arztes wegen der unheilbaren Gesichtskrebserkrankung der Patientin noch verstehen können. Im Fall Kusch hingegen brach sich das in den Massenblättern publizierte Unverständnis Bahn, weil eine geistig und körperlich gesunde Frau sich quasi »vorbeugend« das Leben genommen hatte, da sie Angst vor den ihr als ehemalige Krankenschwester bekannten Zuständen in Altersheimen hatte. Vielleicht ist u.a. mit dieser dumpf empfundenen und sicher nicht immer unbegründeten Angst die Reaktion der Öffentlichkeit zu erklären. Der weitere Grund für die in der Öffentlichkeit breitgetretene Empörung war, dass dem Politiker Kusch unterstellt wurde, er habe nach seinem Rauswurf als Landesminister des Stadtstaates Hamburg für seine in den Tiefen der Bedeutungslosigkeit dahindämmernde Parteineugründung Publizität gesucht und dafür das Leben eines Menschen instrumentalisiert. Das von ihm selbstverständlich behauptete Anliegen, weswegen er die Selbsttötung der Frau so medienwirksam aufbereitet habe, nämlich die aktive Sterbehilfe mit der sich daraus ergebenden Notwendigkeit, den § 216 StGB die lege ferenda neu zu fassen, in die öffentliche Diskussion zu bringen, wurde ihm – zu Recht oder Unrecht – abgesprochen.
Ganz unbezweifelbar ist § 216 StGB als (wegen der anstiftenden Mitwirkungshandlung des Todessehnsüchtigen so geregelte) Privilegierung einer Tötung geschaffen worden. Diese Privilegierung war vom Gesetzgeber gleich von Anfang an seit der Schaffung des StGB 1871 - mit damals allerdings einer Strafdrohung von Gefängnis nicht unter drei Jahren und somit als Verbrechen gewertet - vorgesehen worden, um der seelischen Notlage eines um eine »Mitleids-Tötung« angeflehten späteren Täters gerecht werden zu können, der sich in Ansehung des Elends des baldigen Opfers aus seinem Mitleiden heraus der verzweifelten Bitte eines ihm Nahestehenden nicht entziehen zu können glaubt – und so im Einvernehmen mit dem »Opfer« dieses tötet. Diese Privilegierung ist sachgerecht, weil ein solcher Täter - im Gegensatz zu jeder anderen vorsätzlichen Tötung welchen deliktischen Schweregrades auch immer - das Lebensrecht des Opfers nicht negiert. Das hat ein Täter des § 216 StGB nur noch mit demjenigen gemeinsam, der unglücklicherweise eine fahrlässige Tötung verursacht hat. Doch im Gegensatz zu dem »Pennenden«, der unglücklicherweise in dem Moment nicht seine Gedanken zusammengenommen hatte, als es darauf angekommen war, tötet ein Täter des § 216 StGB sein Opfer bewusst, aber eben im gegenseitigen Einvernehmen und auf "ausdrückliches und ernstliches Verlangen" des Todessüchtigen hin.

Nachdem – dieses Mal ist es keine übertreibende Wortwahl - der tatsächlich weltbewegende Fall des »Kannibalen von Rotenburg« bekannt geworden ist, wird diskutiert, ob der Tatbestand des § 216 StGB nicht zu weit gefasst sei und er nicht de lege ferenda expressis verbis auf Mitleidstötungen beschränkt werden müsse. 
Einer solchen Neuregelung soll hier keinesfalls das Wort geredet werden, und schon gar nicht von dem Autor, der schon einmal dafür eingetreten ist
, den Tatbestand möglichst weit zu fassen, um so möglichst viele Fälle abdecken zu können; es wird im Gegenteil davon abgeraten, den Tatbestand einzuengen! Und darüber hinaus wird nunmehr angeregt, einen Rückgriff auf § 216 StGB nicht daran scheitern, ja ihn ganz bewusst auch dann zuzulassen, wenn das Opfer weder schriftlich noch verbal oder durch auffordernde Gestik das für die Anwendung des § 216 StGB vom Gesetzgeber geforderte "ausdrückliche und ernstliche Verlangen" deutlich machen kann: Es wird dafür plädiert, sogar ein konkludent geäußertes "ausdrückliches und ernstliches Verlangen" zuzulassen, wenn der Täter dadurch "zur Tötung bestimmt" wurde. Dieser Gedanke ist neu, aber wie an einem Fallbeispiel gezeigt werden wird, erscheint er in einer bestimmten Fallkonstellation als durchaus sachdienlich.
Um den hier gleich vorgeschlagenen, für das Strafrecht neuen Lösungsansatz zu verstehen und wenigstens nachvollziehen zu können, müssen wir auf das Zivilrecht und dort auf einen Grundgedanken des Vertragsrechts zurückgreifen: Ein Vertrag wird – eventuell nach einer vorhergehenden "invitatio ad offerendum" – dadurch geschlossen, dass Käufer und Verkäufer zwei übereinstimmende Willenserklärungen abgeben, die die für den Vertragsschluss wesentlichen Punkte umfassen, sodass im Normalfall kein Dissens besteht. Dabei muss der Wille  "erklärt" werden. Das kann schriftlich, z.B. durch ein Kaufangebot, mündlich durch Bestellung, z.B. im Geschäft oder Lokal, oder nonverbal durch Gesten geschehen: wenn z.B. ein Kunde "Aal-Dieter" auf dem Hamburger Fischmarkt den von ihm für seine Ware ausgerufenen Preis für das großsprecherisch zusammengestellte Warenangebot in die Hand drückt, dann wird der vom Kunden eindeutig geäußerter Wunsch des Erwerbs nach außen hin unzweifelhaft deutlich erkennbar; "Aal-Dieter" wird nicht auf die Idee kommen, dass der Kunde, wenn der ihm einen 50-Euro-Schein hinreicht, nur Wechselgeld für den U-Bahn-Automaten zum Lösen der Rückfahrkarte haben wolle. 
Der jeweilige Vertragspartner ist der Erklärungsempfänger, der als z.B. Verkäufer ebenfalls schriftlich, mündlich oder durch sein Handeln dem ihm angebotenen Vertragsschluss zustimmen kann. 
Wenn ein Fahrgast in einen Bus einsteigt, dann wird er nicht ein schriftliches Angebot auf Abschluss eines Beförderungsvertrages abgeben. Er kann stattdessen zum Busfahrer sagen: "Ich möchte eine Fahrkarte nach X haben." Der Busfahrer nennt den Fahrpreis und der Fahrgast legt das Geld hin. Er kann aber auch das Fahrgeld abgezählt hinlegen, und der Busfahrer weiß dann, dass eine Fahrkarte zu dem Preis, der durch den hingelegten Geldbetrag abgedeckt wird, gewünscht ist. Spätestens dadurch, dass das verlangte Fahrgeld wortlos hinlegt wird, erklärt der Fahrgast, dass er den Beförderungsvertrag zu dem verlangten Preis abschließen möchte, und der Busfahrer kann dadurch, dass er – in den meisten Fällen ebenfalls wortlos - das hingelegte Fahrgeld einstreicht und die Fahrkarte ausdruckt, entsprechend dem dem Beförderungsunternehmen auferlegten Kontrahierungszwang den durch den Fahrgast angebotenen Abschluss des Beförderungsvertrages annehmen - was er bei einem zu stark Angetrunkenen oder einem Randalierer ja auch ablehnen kann.
Nun gibt es Situationen im täglichen Leben, da ist bei Vertragsschluss kein Erklärungsempfänger vorhanden, der durch eine übereinstimmende Willenserklärung seinerseits zustimmen könnte, und trotzdem wird der Handlung des sich durch sein Handeln Erklärenden rechtliche Erheblichkeit zugemessen: Wenn Sie in einer deutschen Großstadt mit der U- oder der S-Bahn fahren, dann steht da keiner mehr, dem sie sagen können, wohin Sie möchten oder dass Sie eine Fahrkarte für Y Euro erwerben möchten und der Ihnen daraufhin die Fahrkarte verkauft, mit der der Beförderungsvertrag zustande kommt.

In einer solchen Situation, in der von den Verkehrsbetrieben niemand vor Ort ist und eine Willenserklärung annehmen und dann daraufhin seinerseits ausdrücklich abgeben kann, muss – um das Vertragsrecht nicht leerlaufen zu lassen – ebenfalls ein Beförderungsvertrag geschlossen werden können, und das wird er auch: durch das rechtliche Konstrukt des konkludenten Handelns.
Als ein "konkludentes Handeln" wird im Zivilrecht ein Handeln bezeichnet, das ohne ausdrückliche Erklärung rein durch schlüssiges Verhalten abgegeben wird und so eine ausdrückliche Erklärung ersetzen soll und in der rechtlichen Wertung auch ersetzt, weil sie unzweideutig auf einen ganz bestimmten Willen schließen lässt. Ein U- oder S-Bahn fahren wollender Fahrgast könnte also nicht an dem Fahrkartenautomaten vorbeigehen und sagen: "Ich will aber keinen Beförderungsvertrag abschließen.", und dann im Zug Platz nehmen. Eine solche – wie Juristen Kernsätze gerne in Latein auszudrücken pflegen - "Protestatio facto contraria non valet", was sinngemäß übersetzt bedeutet: Vorbehalt und/oder Widerspruch gegen gezeigtes entgegengesetztes Handeln gelten nicht, denn man darf sich nicht zu seinem eigenen offensichtlichen, rechtlich erheblichen Verhalten mit Worten in Widerspruch setzen.
Die Zivilrechtler helfen in einem solchen Fall mit der Rechtskonstruktion des "konkludenten Handelns": durch schlüssiges eindeutiges Verhalten wird wortlos eine Willenserklärung rechtlich erheblich statuiert und abgegeben. 
Ein Beispiel außerhalb des öffentlichen Nahverkehrs: Sie schmeißt ihm den Verlobungsring vor die Füße oder spült ihn in seiner Anwesenheit durchs Klo. So kann sie nonverbal durch schlüssiges Handeln extrem deutlich machen, dass sie das Verlöbnis nach seinem Fehlverhalten als gelöst ansieht. Ihr Wille ist nicht eine (rein) innere Tatsache geblieben, sondern ist durch ihr Handeln, das nur einen Schluss zulässt, hinreichend deutlich zum Ausdruck gekommen. Der Wille hat sich in der eindeutigen Handlung manifestiert. 
Die Willenserklärung wird also aus der Handlung des Erklärenden abgeleitet. Das gilt es festzuhalten. 

Damit können wir den Bereich des Zivilrechts schon wieder verlassen und uns mit dieser rekapitulierten Kenntnis im Rahmen des § 216 StGB einer für das Strafrecht neuen Idee zuwenden.
Diesen Gedanken des konkludenten Handelns benötigen wir nicht für den Normalfall einer Tötung auf Verlangen, dass jemand einen anderen inständig, teilweise sogar flehentlich darum bittet, ihm über die Schwelle des Todes hinwegzuhelfen, weil er es - aus welchen physischen oder psychischen Gründen auch immer – nicht alleine schafft, diese ultimativ letzte Schwelle ohne die ihn erlösende Hilfe des von ihm mit "ausdrücklichem und ernstlichem" Todesverlangen Angeflehten zu überschreiten. 
Das Flehen um Erlösung kann schriftlich oder mündlich erfolgen, ja sogar nonverbal: 

Der Österreicher Gerhard M. war angeklagt worden, weil er seinem Bruder Helmut zwar das Leben genommen, aber den Tod geschenkt hat​te. Dazu war es gekommen, weil der Bruder versucht hatte, sich das Leben mit einem Bolzenschussapparat zu nehmen, mit dem er sonst auf seinem Bauernhof Schweine getötet hatte. Er setzte den Apparat bei sich im Genick an, zertrümmerte sich aber »nur« den Halswirbel. Das bedeutete für ihn aber nicht den gewollten Tod, sondern ein langes, qualvolles Ster​ben, denn von da ab war er vollständig ge​lähmt. Er konnte nur noch die Augen​li​der und die Lippen tonlos be​we​gen. Sprechen oder Nah​rungsauf​nah​me waren ihm nicht mehr mög​lich. Er konnte nicht einmal mehr at​men. Die Luft wurde ihm über einen Schlauch, der durch die Nase ein​geführt worden war, in die Lungen gepumpt. Er war zu nichts mehr fähig - auch nicht zum Ster​ben.

Der Staatsanwalt bestätigte in seinem späteren Plädoyer, das eher einer Verteidigungsrede glich, dass der Gelähmte nach seinem Tod geschrieen habe, wortlos, nur mit Lippenbewegungen. Von seinen Ärz​ten, Pflegern und dem ihn besuchenden Bruder erbat er Gift, in​dem er das Wort immer wieder mit den Lippen formte. Weiter bestä​tigte der Staatsanwalt, dass es bei einem der Besuche des späteren Ange​klagten auf dem Flur des Krankenhauses zu einem entscheidenden Ge​spräch zwischen diesem und einem Stationsarzt gekommen war. "Der Arzt teilte Gerhard M. voll Freude mit, dass die Mög​lich​keit beste​he, Helmut einen Lungenschrittmacher einzubauen, mit dem er noch ganz bestimmt ein paar Monate leben könnte."

Nach diesem Gespräch auf dem Krankenhausflur fragte sich der spä​tere Angeklagte: Woher nehmen Mediziner das Recht, jemanden, der nicht mehr zu heilen ist, mit allen Mitteln am Leben zu erhal​ten, jemanden, der sterben will. Darf ich, muss ich meinen Bruder töten?

Das Gespräch mit dem Arzt bestärkte ihn in seiner inzwischen ge​won​nenen Überzeugung, dass er dem Wunsch seines Bruders nach Erlö​sung von den Qualen nachkommen müsste.

Gift konnte er nicht besorgen, eine Pistole ebenfalls nicht. Da​rum kaufte er ein 26 cm langes Küchenmesser. Bei seinem letzten Besuch sagte er dem Gelähmten, dass er ein Messer mitgebracht habe, dass er "es" aber nur tun könne, wenn er ihm ein Zeichen gebe. Der Gelähm​te lächelte und schloss langsam die Augen. Daraufhin stieß Gerhard seinem Bruder das Messer zwischen die dritte und vierte Rippe. Hel​​mut war sofort tot. 

Vor dem Schöffengericht des Linzer Landgerichts mag keiner, nicht der Staatsanwalt, nicht der Richter, und erst recht nicht der Ver​teidiger das Wort "Opfer", das ja immer unumgänglich ist, wenn es um eine vollendete Tötung geht, in den Mund nehmen.

Auf wen würde es auch zutreffen?

Aber wie ist es, wie sollte es in denjenigen Fällen sein, in denen der Sterbewillige sich weder schriftlich noch mündlich noch so nonverbal, wie im vorstehenden Fall beschrieben, geäußert hat, sich nach einem zunächst fehlgeschlagenen Versuch der Selbsttötung gar nicht mehr äußern kann? 
Soll ein Täter einer Mitleidstötung immer dann, wenn ein Sterbewilliger sich nicht vorher hinreichend deutlich "ausdrücklich und ernstlich" schriftlich, mündlich oder nonverbal geäußert hat und er das nun auch nicht mehr tun kann, eines Verbrechens beschuldigt werden und sein Leben lang mit dem Makel rumlaufen müssen, ein Verbrecher zu sein, weil er ein Verbrechen begangen habe, dass gewollt ein Menschenleben gekostet hat? 

Strafrechtswissenschaft funktioniert oft auch so, dass von einer Seite eine bestimmte Ansicht vertreten wird und die Gegenseite nun einen Fall konstruiert, mit dem sie sagen kann: den könnt ihr mit eurem Lösungsansatz aber nicht sachangemessen lösen, was beweist, dass ihr [sei es "ständ. Rechtspr." = "ständige Rechtsprechung" (Meinung der Obergerichte), "h. L." = "herrschende Lehre" (Meinung der »gefühlten Mehrheit« der Strafrechtsprofessoren), oder "h. M." = "herrschende Meinung" (übereinstimmende und damit herrschende Meinung von Rechtsprechung der Obergerichte und Mehrheitsmeinung der publizierenden Strafrechtler)] nicht eine sachgerechte, oft bombastisch "Theorie" genannte Ansicht vertretet.
So ein Fall, der den Autor seit rund dreißig Jahren immer noch umtreibt, ist folgender:

Ein Jugendlicher fand seinen Vater, nachdem der sich mit seiner Jagdflinte zu töten versucht, sich dabei aber »nur« seinen halben Kopf weggeschossen hatte, deswegen unrettbar verloren war, aber zuvor schon vor dem Auffinden durch den Sohn stundenlang nicht hatte sterben können. Medizinische Gutachter bestätigten, dass der Vater mit Sicherheit in den nächsten Stunden nach Auffinden gestorben wäre. 
Sein Sohn hatte jedoch so viel Mitleid mit den Qualen seines stundenlang zwischen Leben und Tod hängenden Vaters, dass er ihn erlöste, indem er ihn mit der zweiten in der doppelläufigen Flinte steckenden Patrone erschoss 
 

Warum ist, da der Vater weder ein schriftlich formuliertes "ausdrückliches und ernstliches" Verlangen zur Tötung für den Fall hinterlassen hatte, dass sein Selbsttötungsversuch misslinge, er nach dem Misslingen auch nicht mehr sprechen und so das tatbestandlich geforderte „ausdrückliche ernstliche Verlangen“ nicht mehr flehentlich verbalisieren konnte, als auch, da er nicht mehr zu sprechen vermochte, nicht mehr wenigstens durch Gesten deutlich machen konnte, dass er getötet werden möchte, weil er in der »Warteschleife zum Tod« steckengeblieben war, ein solcherart mitleidendes Handeln des Sohnes, der durch die vorgefundenen, letztlich letalen Umstände "zur (erlösenden) Tötung bestimmt" wurde - ohne die in § 216 StGB vorgesehene Privilegierung - als reine Tötung nach § 212 StGB - hoffentlich unter Anwendung der Strafmilderung nach § 213 StGB als minder schwerer Fall - bestraft worden? 
(Darüber hinaus blieb die Frage ungeklärt: Warum hatte das erkennende Gericht nicht von der Möglichkeit des § 60 StGB Gebrauch gemacht? Dort ist vom Gesetzgeber geregelt: "Das Gericht sieht von Strafe ab, wenn die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, so schwer sind, daß die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre. Das gilt nicht, wenn der Täter für die Tat eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verwirkt hat." 
Wohl u.a. auch wegen des Nichteingehens des Gerichts auf diese vom Gesetz her zwar eröffnete, aber in diesem Fall dann leider doch nicht wahrgenommene Möglichkeit der Straffreistellung war der Fall durch die Presse gegangen.) 

Hier nun ist es an der Zeit, in einem solchen Fall den aus dem Zivilrecht entlehnten Gedanken des "konkludenten Handelns" zumindest im Rahmen des § 216 StGB im Strafrecht nutzbar zu machen.
Lehre und Rechtsprechung sehen im Strafrecht im Rahmen des § 216 StGB bislang, anders als im Zivilrecht, nicht die Möglichkeit oder gar die Notwendigkeit der Anerkennung eines ausdrücklich und ernstlich geäußerten Verlangens durch eine konkludente/schlüssige Interpretation der Gesamtumstände.
Es stellt sich aber die Frage: Kann ein solcher Sachverhalt wie der vorstehend geschilderte, sollte nicht vielleicht gar ein solcher Sachverhalt als ein nonverbal ausreichend eindeutig mitgeteiltes ernstliches Verlangen nach erlösender Tötung interpretiert werden? Nach hier vertretener Ansicht ganz eindeutig: "Ja". Deutlicher als mit der an seinem Kopf aufgesetzten Waffe und dem Betätigen des Abzugsbügels konnte der Vater sein Strebeverlangen nicht "ausdrücklich und ernstlich" durch sein zielgerichtes Verhalten zum Ausdruck bringen!
Dem lässt sich nicht entgegenhalten, dass bei der Konzeption des § 216 möglicherweise ursprünglich zunächst nur die Fälle in den Blick genommen worden sein könnten, in denen ein Todessehnsüchtiger rein aus psychischen Gründen nicht in der Lage gewesen sei, sein Leben zu beenden, wenn z.B. jemand mit einer religiösen »Restbindung« davor zurückschreckt, Hand an sich zu legen. 

Jedem Strafrichter, sei er Berufsrichter oder Schöffe, müsste wohler sein, wenn ihm in einem solchen Fall wie dem vorgestellten, in dem nach Lebensbeendigung durch fremde Hand geradezu »konkludent geschrieen« wird, die Möglichkeit eröffnet würde, nicht aus § 212 StGB Totschlag heraus verurteilen zu müssen, sondern, durch Rückgriff auf die dem Zivilrecht entlehnte Rechtsfigur des konkludenten Handelns, aus § 216 StGB verurteilen zu dürfen.
� "Kannibalismus und Mordmerkmale unter besonderer Berücksichtigung des Falles des »Kannibalen von Rotenburg«"; die Arbeit war als Dissertation geplant, es findet sich aber bisher, außer zwei Bereitschaftserklärungen, als Zweitgutachter zu fungieren, kein Erstgutachter, so dass die Arbeit wohl in einem anderen Rahmen als geplant erscheinen muss.
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